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Selbstständige Rückkehr
Im Rahmen 
von Rückkehrprogrammen

Geförderte Rückkehr

Rückkehr

Freiwillige Rückkehr
Die freiwillige Rückkehr hat Vorrang vor der 
zwangsweisen Rückführung. Menschen 
entscheiden sich aus persönlichen Gründen oder 

ins Herkunftsland oder einen Drittstaat.

Rückkehrprogramme
Bund-Länder-Programm REAG/GARP 
in Kooperation mit IOM
sowie diverse Länderprogramme

Abschiebungshaft als letztes Mittel 
möglich (z. B. bei Fluchtgefahr oder 
Behindern der Rückkehr)

Abschiebungshaft
§ 62 AufenthG

In der Regel wird 
eine Ausreisefrist von 
7 bis 30 Tagen gesetzt.

Personen, die nicht über den 
erforderlichen Aufenthaltstitel verfügen, 
müssen Deutschland verlassen.

Bei Duldung 
§§ 60a-60d AufenthG 
wird die Abschiebung 
vorübergehend 
ausgesetzt.

Sicherung der Durchführbarkeit 
der Abschiebung

Ausreisegewahrsam
§ 62b AufenthG

Zwangsweise Rückführung
stehen 

den zuständigen Behörden Zwangsmittel zur Verfügung. Gegen Personen, 
die zurückgeschoben oder abgeschoben werden, wird ein befristetes 
Einreise- und Aufenthaltsverbot von bis zu fünf Jahren erlassen. 
In bestimmten Fällen werden längere Verbote erlassen.

Rückkehrberatung
Neutrale und individuelle Rückkehrberatung bei 
nicht-staatlichen (z. B. Wohlfahrtsverbände und 
NGOs) und staatlichen Beratungsstellen 
(z. B. BAMF, Sozial- und Ausländerbehörden).

Koordinierung von 
Bund und Ländern

Zentrum 
zur Unterstützung 

der Rückkehr (ZUR) 

Beschaffung des 
Passersatzpapiers

Bundesländer
BAMF
BPOL

Rückführung
selbst

BPOL
Frontex

Vorbereitung der 
Rückkehr

Bundesländer
BAMF

Durchsetzung der 

Abschiebung
§ 58 AufenthG
 

mit Zwang 

Beratungszentren für Jobs, 
Migration und Reintegration

Verantwortung: BMZ/GIZ 
 

ERRIN
Europäisches Programm in etwa 
30 Zielländern nach freiwilliger 
Ausreise oder auch Rückführung

Durchführung: Frontex

StarthilfePlus
Reintegrationsunterstützung 
im Rahmen von REAG/GARP
in über 40 Zielländern

Durchführung: IOM

Reintegrationsprogramme

Weitere Programme in einzelnen 
Bundesländern und Kommunen

www.returningfromgermany.de


